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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Schranz und Genossen vom 15. Mai 1991, Nt. 

1105/J-NR/1991, IINachtparkverbot von LKW's 

und Omnibussen im Ortsgebiet" 

Ihre Fragen 

g'r1IAB 
1991 -06- 21 
zu -{{Oo/J 

"Sind Sie bereit, dem Parlament neben dem bestehenden Park
verbot für Lastkraftwagen auch ein Parkverbot für Omnibusse im 
Rahmen der nächsten stVO-Novelle vorzuschlagen? 

Sind Sie bereit, die Parkverbotszone von derzeit weniger als 
25 Meter auf weniger als 40 Metern von Häusern entfernt, die 
ausschließlich oder vorwiegend Wohn zwecken dienen oder die 
Krankenhäuser sind, auszudehnen?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Ich habe die Absicht, im Rahmen des Entwurfes für die Begut
aChtung der 18. StVO"'Novell~ vorzuschlagen, dem § 24 Abs. 3 

folgende lit. i anzufügen: 

"i) in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr im Ortsgebiet 

weniger als 40 m von Häusern entfernt, die ausschließlich oder 

vorwiegend Wohnzwecken dienen oder die Krankenhäuser sind, .mit 

Omnibussen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 

mehr als 7,5 t; dies gilt nicht für das Parken auf Park

streifen, die für Omnibusse bestimmt sind." 

Durch diese Neuregelung - ähnlich wie für Lastkraftwagen und 

Anhänger über 3,5 t - sollen die Bewohner von Häusern, die 

ausschließlich oder vorwiegend Wohnzwecken dienen oder die 

Krankenhäuser sind, während der Nacht auch vor der durch 
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Onmibusse verursachten Lärm- und Abgasbesinträchtigung ge
schützt werd~n. Insbesondere soll damit das nächtliche "Aut
wärmen" unmittelbar vor Wohnhäusern bzw. Krankenhätisern hint;...;. 
angehalten werden. Als Krankenhäuser gelten auch Altershei~e# 
Sanatorien und dergleichen. Das fahrplanmäßige Abstellen eines 
Omnibusses des Linienverkehrs bei den ~ndstellen stellt kein 
Perlten dar und fällt daher nicht unter dieSle Regelung. 

Gleichzeitig soll auch im § 24 Aba. 3 1it. f die Parkver
b<)tszone auf 40 m ausgedehnt werden. 

Wien, 
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